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ASB Küstenkinder gGmbH 
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Ihre Zeichen  Unsere Zeichen  Ihre Nachricht vom                                    Datum  

          01.04.2024 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und an einer Essenversorgung unsererseits. 

 

Gern können wir Ihnen eine Mittagsversorgung im Rahmen von „Essen auf Rädern“, bestehend aus 

einem Wahlgericht (3 Menüs zur Auswahl) inklusive Salat und Dessert, zu einem Preis von 6,00  € 

anbieten. 

 

Eine Belieferung erfolgt immer Montags bis Freitags, außer an Feiertagen und rechtzeitig im Voraus 

bekanntgegebenen Schließtagen. 

Geliefert wird in Mehrwegbehältern, welche Sie uns bitte gereinigt wieder komplett zurückgeben. 

 

Die Abrechnung erfolgt bargeldlos via SEPA-Lastschriftmandat. 

Dazu füllen Sie gern den beigefügten Liefervertrag und die Einzugsermächtigung aus und senden diese, 

vor Versorgungsbeginn zurück. 

 

Das Essen können Sie bei Planungsänderung täglich bis 7.30 Uhr abbestellen, sodass keine Berechnung 

erfolgt. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Robert Zell 

Küchenleiter 

  

 

 

 

 

 

 

Arbeiter-Samariter-Bund 

Küstenkinder gGmbH 

Großküche De Kök 

Am Soll 10 

18182 Bentwisch 

 
Ihr Ansprechpartner: 

Küchenleiter 

Herr Robert Zell 

 

Telefon: 0381 – 44027326 

Telefax: 0381 - 666 39 220 

 

Mail: dekoek@asb-kuestenkinder.de 
Webseite: www.asb-kuestenkinder.de 

 

mailto:dekoek@asb-kuestenkinder.de
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Vertrag zur Mittagessenversorgung 

 

 

 
 

 Kunde (AG)  Dienstleister (AN) 

    

 
 

 Name, Vorname 
  

 
   

 Straße Nr. 
 

    

 PLZ Wohnort 
  

    
      

Telefon Nr. (freiwillige Angabe) 

 

 
Ich, als Auftraggeber beauftrage den Auftragnehmer mit der Mittagessenversorgung durch 

 „Essen auf Rädern“ mit einem Menügrundpreis von 6,00 €.  
 

 

Grundlage dieser Vereinbarung sind die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die der 

AG mit seiner Unterschrift anerkennt. Die aktuelle Version finden Sie auf der Rückseite der 

Anmeldung. Die AGB können weiterhin im Kundenzentrum angefordert werden. 

 
   

 

 
_____________________________   Hiermit bestätige ich/wir, dass ich/wir die  

Ort, Datum  AGB erhalten und gelesen habe/n. 

 

 

 

 

 

   

Unterschrift Auftraggeber  Unterschrift Auftragnehmer 
 

 

 
 
 
 
 
 

Arbeiter-Samariter-Bund 

Küstenkinder gGmbH 

Neue Dorfstr. 6 

18196 Dummerstorf 
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SEPA-Basislastschriftmandat 
 
 

 
Zahlungsempfänger 

Arbeiter-Samariter-Bund 
Küstenkinder gGmbH 

Geschäftsstelle 
Neue Dorfstraße 6 

18196 Dummerstorf 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE12ZZZ00000457302 
Mandatsreferenznummer:    (Kundennummer)0000001 
 

Ich/Wir ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 
 
 
 

 

Name des Kunden 
 

Essen auf Rädern 
-Zahlungsgrund- 

 

 

Kontoinhaber - Anschrift 
 

 
Kreditinstitut 

 

 
BIC  

 

 
IBAN  

 

 
Beginn der Abbuchung 

 

Die Abbuchung erfolgt jeweils zum 15. des darauffolgenden Monats. 

 
Wir ziehen mit einer SEPA-Lastschrift von der oben angegebenen Kontoverbindung zum 
vereinbarten Termin eines jeden Monats ein, wobei bis zu zwei Bankarbeitstage zu beachten 
sind. Fällt der Belastungstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der 
Fälligkeitstag auf den folgenden Geschäftstag Ihres Kreditinstitutes. 

 
 

_____________________ 
Ort, Datum 

_________________________________ 
Unterschrift Kontoinhaber 
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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen  
Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für Vereinbarungen mit der ASB Küstenkinder gGmbH 

mit Sitz in 18196 Dummerstorf, Neue Dorfstraße 6, im weiteren Auftragnehmer (AN) genannt.  
1 Der AN liefert Essen - entsprechend der Bestellung - in die Einrichtung Ihres/r Kindes/r, in die Firma oder zu 

Ihnen nach Hause.  

 Die Lieferung basiert auf dem Versorgungsvertrag, der zu Beginn der Versorgung zwischen dem AN und dem 

gesetzlichen Vertreter, dem Kunden oder der Firma geschlossen wurde. Eine Versorgung erfolgt nur, wenn eine Bestellung 

vorliegt. Sie haben die Möglichkeit, für eine Bestellung (a) das Online-Bestellmodul, (b) die kostenlose ASB „De Kök“-

APP oder (c) das Bestellformular zu nutzen. Bei Nutzung des Online-Bestellmoduls können Sie die Bestellung jeweils bis 

24:00 Uhr des dritten Arbeitstages (Mo-Fr) vor dem Tag des Essenwunsches auslösen.  

 Bei Nutzung der APP können Sie die Bestellung jeweils bis 24:00 Uhr des dritten Arbeitstages (Mo-Fr) vor dem 

Tag des Essenswunsches auslösen.  

 Bei Auslösung der Bestellung über das Bestellformular beachten Sie bitte den aufgedruckten Abgabetermin, zu 

dem Ihre Bestellung im Kundenzentrum vorliegen muss.  

  

 

Eine Abbestellung kann bis 7:30 Uhr des Versorgungstages vorgenommen werden (telefonisch, per E-Mail, über das 

Online-Bestellmodul oder die APP).  

Bei der Versorgung mit einer Sonderkost liegt eine Dauerbestellung vor. Eine Abmeldung kann bis 07:00 Uhr des 

Versorgungstages telefonisch in der Produktionsküche erfolgen.  

1 Die Zahlung des Essengeldes erfolgt bargeldlos im Lastschrifteinzugsverfahren. Der Einzug erfolgt zum 15. eines 

Monats für den vorangegangenen Monat. Im Falle des Verzuges des Kunden mit der Zahlung berechnet der AN dem 

Kunden eine Mahnpauschale in Höhe von 2,50 € für jedes Mahnschreiben. Dem Kunden bleibt es vorbehalten 

nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Mahnpauschale. 

Die dem AN durch Rücklastschriften entstehenden Bankgebühren werden dem Kunden in Rechnung gestellt und sind von 

diesem zu übernehmen.  

2 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung des Versorgungsvertrages ist mit einer Frist 

von 2 Wochen möglich. Sie bedarf der Schriftform und kann postalisch oder per E-Mail erfolgen. Das Recht zur fristlosen 

Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt.  

3 Grundlage des Versorgungsvertrages ist die jeweils gültige und beim AN einzusehende Preisliste. Änderungen 

der Preisliste wird der AN dem AG mit einer Vorankündigungsfrist von zumindest 4 Wochen vor Inkrafttreten der neuen 

Preise in Textform mitteilen. Der Versorgungsvertrag wird dann ab dem im Ankündigungsschreiben genannten Datum zu 

den geänderten Preisen unbefristet fortgesetzt, insofern der AG nicht von seinem ordentlichen Kündigungsrecht gemäß § 4 

Gebrauch macht.  

4 Sollte Ihr Kind in einer Einrichtung an der Essenversorgung teilnehmen, in der wir eine elektronische Essenmarke 

(Chip) einsetzen, stellen wir Ihrem Kind die Essenmarke gegen ein Pfand in Höhe von 5,00 € zur Verfügung. Der 

Pfandbetrag wird im ersten Versorgungsmonat im Lastschriftverfahren eingezogen und bei Vertragsende und Rückgabe der 

elektronischen Essenmarke rückerstattet. Die elektronische Essenmarke wird am ersten Versorgungstag in der Lieferstelle 

übergeben. Die Rückgabe kann in der Lieferstelle oder direkt im Kundenzentrum erfolgen. Bei Verlust der elektronischen 

Essenmarke muss im Kundenzentrum umgehend eine neue Essenmarke angefordert werden. Bei Abgabe einer Ersatzmarke 

wird erneut ein Pfand in Höhe von 5,00 € eingezogen.  

5 Der Wechsel in eine andere Einrichtung, die ebenfalls vom AN beliefert wird, hat keinen Einfluss auf die 

Gültigkeit dieses Vertrages und die sich daraus ergebenden, beiderseitigen Verpflichtungen. Allerdings muss dem 

Kundenzentrum eine Änderung der Lieferstelle schriftlich mitgeteilt werden.  

6 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des 

Vertrages nicht. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine solche Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlich 

gewollten Zweck der Parteien am nächsten kommt. Der AN behält sich vor, diese AGB´s zu ändern. Die Änderungen 

dieser AGB´s werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor deren Wirksamwerden zugesandt. Die Änderungen 

werden wirksam, wenn der Kunde nicht innerhalb von sechs Wochen nach deren Zusendung der Ankündigung diesen 

widerspricht.  

7 Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen/Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform.  

8 Gerichtsstand für beide Parteien ist, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich Rostock.  

9 Der gesetzliche Vertreter erkennt die abgedruckten, ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AN 

ausdrücklich als verbindlich an und bestätigt, diese gelesen und verstanden zu haben.  

 
Dummerstorf, 01.04.2024 


